
_____
_____
_____ P.P. 7015 Tamins_________________
_____ Kundennummer 99999

Herr und Frau Debitorennummer 99998
_____ Muster-Muster Fritz und Anna Rechnungsnummer 12112031

Musterstrasse 99 Rechnungsdatum 13.04.2012
7013 Domat/Ems Zahlbar bis 13.05.2012

PC-Konto 70-92-4

IBAN CH2200774110011937700

MwSt.-Nr. 151307

Abrechnung per 31.03.2012
Energiebezug / Dienstleistung Betrag

CHF
Total Energie 62.36
Total Netznutzung 69.24
Total Abgaben 8.82
Total Mehrwertsteuer 8.0% von 137.29 10.99

Rechnungsbetrag 151.40

99 05090 00000 39070 01211 20313

1 5 1 4 0 1 5 1 4 0 Muster-Muster Fritz und Anna
Musterstrasse 99

99 05090 00000 39070 01211 20313 7013 Domat/Ems
Muster-Muster Fritz und Anna
Musterstrasse 99
7013 Domat/Ems
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_____
_____
_____ P.P. 7015 Tamins_________________

Kundennummer 99999
_____ Herr und Frau Debitorennummer 99998
_____ Muster-Muster Fritz und Anna Rechnungsnummer 12112031

Musterstrasse 99 Rechnungsdatum 13.04.2012
7013 Domat/Ems Zahlbar bis 13.05.2012

PC-Konto 70-92-4

IBAN CH2200774110011937700

MwSt.-Nr. 151307

Übersicht

Zeitraum Saison Zähler Bezeichnung Zählerstand MF Bezug Preis Nettobetrag MwSt
von bis Nr. alt neu Menge Einheit CHF CHF %

Objekt: 3.OG. rechts, Musterstrasse 99, 7013 Domat/Ems
Messpunktbezeichnung: CH1016801234502000006646000026506 Haushalt

Energie
01.01.12 31.03.12 GJ 11923393 HT rhii.water 105 399 1 294 kWh 0.124 36.46 8.0
01.01.12 31.03.12 GJ 11923393 NT rhii.water 115 447 1 332 kWh 0.078 25.90 8.0
Total Energie 62.36

Netznutzung
Grundpreis 3 Mt 8.00 24.00 8.0

01.01.12 31.03.12 GJ 11923393 HT Netz 105 399 1 294 kWh 0.085 24.99 8.0
01.01.12 31.03.12 GJ 11923393 NT Netz 115 447 1 332 kWh 0.061 20.25 8.0
Total Netznutzung 69.24

Abgaben
01.01.12 31.03.12 Bundesabgaben 626 kWh 0.0045 2.81 8.0
01.01.12 31.03.12 Allg. Systemdienstleistungen nach StromVV Art. 15 626 kWh 0.0046 2.88 8.0
01.01.12 31.03.12 Abgabe an die Gemeinde 626 kWh 0.005 3.13 0.0
Total Abgaben 8.82

Zwischentotal ohne MwSt. 140.42
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1 Kundendaten

Ihre Kundendaten enthalten Informationen, die eine rasche und exakte Bearbeitung allfälliger Rückfragen ermöglichen. Dazu
gehören insbesondere Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und Kundennummer.
Die Bezugsperiode zeigt an, für welchen Zeitraum die Abrechung für Stromverbrauch und Netzbenutzung erfolgt. Die
Messpunktbezeichnung dient dem nationalen Datenaustausch und ist anonymisiert.

2 Zählernummer

Die Zählernummer stellt sicher, dass die Ihnen verrechneten Stromkosten tatsächlich für Ihr Bezugsobjekt angefallen sind. Die
auf der Stromrechnung angegebene Nummer muss mit derjenigen Ihres Stromzählers übereinstimmen.

3 Energie

Der Energiebezug und die sich daraus ergebenden Energiekosten werden mit Angabe der Bezugsperiode und der Zählerstände
separat nach Hochtarif (HT) und Niedertarif (NT) ausgewiesen. Sie können aus den drei Produkten "rhii.classic", "rhii.water",
"rhii.oekostar" auswählen. Dem Produkt "rhii.water" können Sie zudem das nach naturemade zertifizierte Produkt "waterstar"
oder "solarstar" beimischen. Damit bestimmen Sie selber die Herkunft und die Produktionsart der von uns gelieferten Elektrizität.
Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne und völlig unverbindlich.

4 Netzbenutzung

Kunden mit einem Stromverbrauch im Vorjahr < 50000 kWh und eine Benutzungsdauer > 500 h haben in der Regel einen
Stromzähler ohne Leistungserfassung. Für die Ablesung der Messeinrichtung und die Rechnungsstellung wird eine monatliche
Pauschale erhoben.
Der Transport der elektrischen Energie über das Stromnetz wird in Form eines Netzbenutzungspreises in Rechnung gestellt.
Auch hier – wie beim Energiebezug – kommen unterschiedliche Ansätze für die Hoch- und Niederpreiszeit zur Anwendung.

5 Öffentliche Abgaben

Allgemeine Systemdienstleistungen (SDL)
Die von der swissgrid AG erhobenen Abgaben für allgemeine Systemdienstleistungen von 0.46 Rappen pro Kilowattstunde
(Rp./kWh) umfassen die Kosten für System- und Messdatenmanagement, Spannungsregulierung des Übertragungsnetzes
sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Reservehaltung von Energieproduktionskapazitäten, welche die Stabilität der Netze
sichert und einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet.

Bundesabgaben
Abgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien gemäss Stromversorgungsgesetz  (kostendeckende Einspeisevergütung
KEV). Der Preisansatz für die gesetzliche Förderabgabe KEV wird vom Bundesamt für Energie jährlich im Herbst neu festgelegt
und dient der Förderung von Stromproduktionsanlagen aus erneuerbaren Energien. Ab 2012 beträgt diese 0.35 Rp./kWh. Ab
2012 gibt es die neue Bundesabgabe zum Schutz der Gewässer und Fische welche 0.1 Rp./kWh beträgt.

Abgabe an die Gemeinde
Gemäss Stromversorgungsgesetz (StromVG) sind Abgaben an die Gemeide separat auf der Rechnung auszuweisen. Für
Kunden der Netzebene 5 beträgt diese 0.3 Rp/kWh und für Kunden der Netzebene 7 sind das 0.5 Rp/kWh.

Sämtliche Preise für öffentliche Abgaben verstehen sich exkl. MwSt.

6 Zusammenzug

Energiebezug, Netzbenutzung und öffentliche Abgaben während der gesamten Bezugsperiode sind auf der 1. Seite als
Summen aufgeführt. Hier wird die Mehrwertsteuer aus- und dazugerechnet. Sie erhalten diese ausführliche Form der
Stromrechnung mindestens einmal pro Quartal.


